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Weiterbildung bei der ISV

Voraussetzungen für die Bestätigung von Weiterbildungszeiten:

 60 Minuten Teilnahmen (Aufzeichnung von Anwesenheit online)

 Teilnahmebestätigung in der Mitte des Seminars

 Nur Erstteilnehmer  -  Einwilligung zur Eintragung von Punkten                                           

(isv-treffpunkt.de/seminare/einwilligungserklaerung)

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind

 Erhalten Sie ein Teilnahmebestätigung

 Wenn Sie uns Ihre Weiterbildungs ID genannt haben melden wir die Zeiten an Gutberaten

 Wenn Sie für die Allianz tätig sind und Sie uns Ihren Bensl mitgeteilt haben erfolgt die 

Zeitgutschrift auch bei der Akademie  (AAA)

Die Seminarunterlagen finden Sie ab morgen auf unserer Seminarseite.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
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Rechtliche Rahmenbedingungen am Beispiel der eigenen Agentur
kennen lernen und Möglichkeiten zur Einhaltung erfahren:

➢ Gefährdungsbeurteilung DGUV3 (E-Check)
➢ Gefährdungsbeurteilung Arbeitssicherheit
➢ Gefährdungsbeurteilung nach dem Mutterschutzgesetz
➢ Gefährdungsbeurteilung zur psychischen Belastung
➢ Datenschutz- und Datensicherheit
➢ Geldwäschegesetz
➢ Informations- und Dokumentationspflichten
➢ IHK – Negativerklärung
➢ Weiterbildungsverpflichtung
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Gefährdungsbeurteilung DGUV V3 (E-Check)

Bei der DGUV V3 handelt es sich um eine Verordnung der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Die Vorschrift regelt die Überprüfung von unter 
Spannung stehenden, ortsfesten sowie ortsveränderlichen Anlagen 
und Maschinen.

Das Ziel ist es zu erreichen, dass solche Geräte zuverlässig arbeiten. 
Außerdem sollen Unfälle und Verletzungen des Personals, das an den 
Maschinen arbeitet, verhindert werden
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Gefährdungsbeurteilung DGUV V3 (E-Check)

Im Fall der ortsveränderlichen Betriebsmittel sind die Prüfintervalle 
abhängig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen und können 
zwischen drei und 24 Monaten betragen. 
Betriebsmittel die einer starken Beanspruchung ausgesetzt sind, müssen 
im Abstand von drei Monaten geprüft werden, das gilt insbesondere auf 
Baustellen.
Dagegen kann die Prüffrist für Betriebsmittel in Bürogebäuden auf 24 
Monate festgelegt werden, wenn die Fehlerquote bei der zurück-
liegenden Prüfung 2,0 Prozent nicht überschritten hat – andernfalls 
müssen jährliche Kontrollen durchgeführt werden.
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Gefährdungsbeurteilung Arbeitssicherheit DGUV V2

Der Unternehmer hat Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
zur Wahrnehmung der in den §§ 3 und 6 des Arbeitssicherheits-
gesetzes bezeichneten Aufgaben schriftlich nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorgaben zu bestellen. 

Der Unternehmer hat dem Unfallversicherungsträger auf Verlangen 
nachzuweisen, wie er die Verpflichtung erfüllt hat.

Es wird zwischen Betrieben mit bis zu 10 Mitarbeitern und mehr als 10 
Mitarbeiter unterschieden.

http://regelwerke.vbg.de/vbg_gese/nasig/nasig_6_.html#para3
http://regelwerke.vbg.de/vbg_gese/nasig/nasig_10_.html#para6
http://regelwerke.vbg.de/vbg_gese/nasig/nasig_10_.html#para6


Online-Seminar   „Rechtssichere Agenturführung“ 

© ISV - Weiterbildung 2020 - Stefan Baumann

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung in 

Betrieben mit bis zu 10 Beschäftigten

Grundbetreuung beinhalten die Unterstützung bei:
• der Erstellung bzw.
• der Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung

Anlassbezogene Betreuung
• Planung, Errichtung, Instandhaltung und Änderung von Betriebsstätten
• Einführung neuer oder grundlegende Veränderung vorhandener Arbeitsmittel, die ein 

erhöhtes Gefährdungspotenzial zur Folge haben,
• Gestaltung neuer bzw. grundlegende Veränderungen vorhandener Arbeitsplätze
• Beratung der Beschäftigten über besondere Unfall- und Gesundheitsgefahren bei der Arbeit

• Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten,
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Weitere Informationen DGUV V2 (Arbeitssicherheit) und
DGUV V3 (E-Check)

Link zur VBG

http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/2_Themen/01_Arbeitsschutz_organisieren/9_Wichtige_Vorschriften_und_Regeln/wichtige_vorschriften_und_regeln_node.html
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/2_Themen/01_Arbeitsschutz_organisieren/9_Wichtige_Vorschriften_und_Regeln/wichtige_vorschriften_und_regeln_node.html
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Link VBG Kompetenzzentrum

https://kpz-portal.vbg.de/kpz_portal/start
https://kpz-portal.vbg.de/kpz_portal/start
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Für wen gilt das Mutterschutzgesetz (MuSchG)?

Das MuSchG gilt für alle schwangeren und stillenden Frauen, die in einem 
Beschäftigungsverhältnis stehen auf das deutsches Recht Anwendung findet, 
unabhängig davon, ob die schwangere/stillende Frau in Vollzeit, Teilzeit oder 
geringfügig beschäftigt wird. Diese genießen während der Schwangerschaft, der 
Stillzeit und nach der Geburt einen besonderen Schutz.

Unter den Geltungsbereich des MuSchG fallen konkret:

• Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen,  
• Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind,
• Frauen in betrieblicher Berufsausbildung und Praktikantinnen i.S.d. § 26 BBiG
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Abstrakte und konkrete Gefährdungsbeurteilung

Ab dem 01.01.2018 haben Sie als Arbeitgeber für jeden in Ihrem Betrieb vorhan-
denen Arbeitsplatz eine tätigkeitsbezogene abstrakte Gefährdungsbeurteilung 
hinsichtlich „unverantwortbarer Gefährdungen“ für schwangere und stillende 
Frauen durchzuführen – unabhängig davon, ob die Tätigkeit derzeit durch eine 
Frau oder einen Mann ausgeübt wird (sog. abstrakte Gefährdungsbeurteilung). 

Im Rahmen der sog. abstrakten Gefährdungsbeurteilung sind alle Gefährdungen, 
bei denen die Frau oder ihr Kind durch eine bestimmte Tätigkeit gesundheitlich 
beeinträchtigt werden könnten, wie beispielsweise Hitze, Bewegen oder 
Befördern von Lasten, Arbeiten mit erhöhten Unfallgefahren sowie Arbeiten an 
Sonn- und Feiertagen festzustellen. Ergänzend sind zu jeder festgestellten 
Gefährdung etwaige Maßnahmenvorschläge  (Schutzmaßnahmen) bereits vorab 
zu definieren.
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Abstrakte und konkrete Gefährdungsbeurteilung

Sobald Ihre Mitarbeiterin Ihnen als Arbeitgeber mitteilt, dass sie schwanger ist oder stillt, ist 
die Schwangerschaft unverzüglich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu melden sowie dort 
mitzuteilen, dass eine konkrete Gefährdungsbeurteilung mit der Mitarbeiterin durchgeführt 
wurde.
Im Rahmen der sog. konkreten Gefährdungsbeurteilung sind mit der Mitarbeiterin gemein-
sam die bei der abstrakten Gefährdungsbeurteilung erkannten Gefährdungen und die nun-
mehr konkret erforderlichen Schutzmaßnahmen im Einzelfall und bedarfsgerecht fest-
zulegen. Im Detail bedeutet das, dass die bisher von Ihnen nur abstrakt vorgenommene 
Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der Bedürfnisse der Schwangeren konkretisiert und die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen festgelegt werden müssen.

Bis zu diesem Zeitpunkt gilt ein Beschäftigungsverbot – unabhängig vom Vorliegen einer 
konkreten Gefährdungslage!
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Abstrakte und konkrete Gefährdungsbeurteilung

Im Nachgang zur konkreten Gefährdungsbeurteilung haben Sie als Arbeitgeber unverzüglich, 
d.h. ohne schuldhaftes Zögern, die zuständige Aufsichtsbehörde über die Durchführung der 
konkreten Gefährdungsbeurteilung zu informieren, zusammen mit der Mitteilung über die 
Schwangerschaft der Mitarbeiterin.

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist abhängig vom jeweiligen Bundesland. Diese entnehmen 
Sie dem nachfolgenden Link:

Link für Bundesministerium für Familien

http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/mutterschaftsleistungen/aufsichtsbehoerden-fuer-den-mutterschutz-und-kuendigungsschutz/aufsichtsbehoerden-fuer-mutterschutz-und-kuendigungsschutz--informationen-der-laender/73648
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Abstrakte und konkrete Gefährdungsbeurteilung

Kündigungsverbot

Während der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung darf das 
Arbeitsverhältnis nicht gekündigt werden. Das Arbeitsverhältnis darf auch bis zum Ablauf von vier 
Monaten nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche nicht gekündigt 
werden.

(Mögliche) Konsequenzen bei Nichteinhaltung des MuSchG

Als selbstständiger Handelsvertreter und Arbeitgeber sind Sie eigenverantwortlich zur Einhaltung 
der gesetzlichen Regelungen verpflichtet. Wird eine Gefährdung nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig beurteilt oder eine Ermittlung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig durchgeführt, 
liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, die mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 
werden kann



Online-Seminar   „Rechtssichere Agenturführung“ 

© ISV - Weiterbildung 2022 - Stefan Baumann

Abstrakte und konkrete Gefährdungsbeurteilung

Link zur 
Vorlage

https://www.isv-treffpunkt.de/media/default/gfb-muschg.pdf
https://www.isv-treffpunkt.de/infothek/nuetzliche-downloads/personal/
https://www.isv-treffpunkt.de/infothek/nuetzliche-downloads/personal/


Online-Seminar   „Rechtssichere Agenturführung“ 

© ISV - Weiterbildung 2022 - Stefan Baumann

Rechtliche Rahmenbedingungen am Beispiel der eigenen Agentur
kennen lernen und Möglichkeiten zur Einhaltung erfahren:

➢ Gefährdungsbeurteilung DGUV3 (E-Check)
➢ Gefährdungsbeurteilung Arbeitssicherheit
➢ Gefährdungsbeurteilung nach dem Mutterschutzgesetz

➢Gefährdungsbeurteilung zur psychischen Belastung
➢ Datenschutz- und Datensicherheit
➢ Geldwäschegesetz
➢ Informations- und Dokumentationspflichten
➢ IHK – Negativerklärung
➢ Weiterbildungsverpflichtung



Online-Seminar   „Rechtssichere Agenturführung“ 

© ISV - Weiterbildung 2022 - Stefan Baumann

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung: Welche Pflichten hat der Arbeitgeber?

Seit 2013 fordert das Arbeitsschutzgesetz ausdrücklich, dass Arbeitgeber auch solche 
Gefährdungen für ihre Beschäftigten ermitteln müssen, die sich aus der psychischen 
Belastung bei der Arbeit ergeben (§ 5 Abs. 3 ArbSchG). Auch die 
Gefährdungsbeurteilung nach § 3 ArbStättV sowie § 3 BetrSichV muss sowohl physische 
als auch psychische Belastungen berücksichtigen.

Und Arbeitgeber müssen geeignete Maßnahmen entwickeln, umsetzen und überprüfen, 
ob diese wirksam sind. Ziel ist, Unfällen und berufsbedingten Erkrankungen 
vorzubeugen.
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Was ist eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung?

Bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung geht es nicht um die Beurteilung 
von psychischer Verfassung oder Gesundheit der Beschäftigten, sondern um die 
Beurteilung und Gestaltung der Arbeit in Bezug auf psychische Belastung.

Ob eine Belastung zur Beanspruchung wird, ist individuell verschieden, je nach 
körperlicher und psychischer Konstitution der Beschäftigten. Belastung ist dabei 
definiert als Gesamtheit der Einflüsse, die im Arbeitssystem auf den Organismus bzw. die 
Leistungsfähigkeit des Versicherten einwirken. Beanspruchung ist dagegen die 
individuelle Auswirkung der Belastung auf den Versicherten.
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   Link zur VBG Seite

Fragebogen zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen 

https://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/2_Themen/11_Gefaehrdungsbeurteilung/9_GefBU_psych_Bel/Gef_BU_psych_Bel_node.html
https://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Faltblatt/Themen/Gesundheit_im_Betrieb/Fragebogen_GBU_psych_Belastungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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https://www.isv-treffpunkt.de/infothek/rechtliches/dsgvo/
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https://www.isv-treffpunkt.de/infothek/nuetzliche-downloads/#Datenschutzgrundverordnung%20DSGVO
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Rückt die Auskunftsvollmacht der ISV den Vermittler ins Lager des Maklers 
und können dadurch haftungsrechtliche Probleme entstehen?

Nein, im Grunde ist diese Auskunftsvollmacht keine Vollmacht im juristischen Sinne.

Unter einer Vollmacht versteht man die durch ein Rechtsgeschäft begründete 
Vertretungsmacht. Der Besitzer einer Vollmacht ist Bevollmächtigter.
Unter Vertretungsmacht versteht man die Befugnis einer natürlichen Person, durch 
rechtsgeschäftliches Handeln in Stellvertretung Rechtswirkungen für oder gegen den 
Vertretenen herbeizuführen.

Die verwendete Auskunftsvollmacht befähigt weder zu rechtsgeschäftlichen Handeln noch 
kann Sie eine Rechtswirkung auslösen, sie ist also keine Vollmacht im juristischem Sinne. 
Damit steht sie weder im Widerspruch zum Verhaltenscodex einzelner Versicherer, noch einer 
anderen Rechtsgrundlage. Auch die Abgrenzung zum Maklerlager wird nicht überschritten, da 
sie im Gegensatz zu einer Maklervollmacht keine Vertretungsmacht bewirkt.

https://www.isv-treffpunkt.de/infothek/nuetzliche-downloads/
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Rückt die Auskunftsvollmacht der ISV den Vermittler ins Lager des Maklers 
und können dadurch haftungsrechtliche Probleme entstehen?

Es gibt also keine rechtlichen Gründe, die gegen die Verwendung des Formulars sprechen.

Die internen Arbeitsrichtlinien einiger Versicherer, die die Vollmacht ablehnen, sind für uns als 
Vermittler und vor allem für unsere Kunden nicht bindend. Mit der Auskunftsvollmacht, die 
eigentlich nur eine Empfangsvollmacht ist, liegt uns ein eindeutiger Kundenwunsch zur 
Aushändigung von Informationen vor. Diesen Kundenwunsch zu ignorieren ist erst mal 
bedenklich. 

Es gibt aber keine Rechtsgrundlage mit der der Versicherer zur Herausgabe der Informationen 
gezwungen werden kann. Wenn sich ein Versicherer verweigert, hilft nur die direkte 
Anforderung der Unterlagen durch den Kunden.
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Geldwäschegesetz

➢ Erstellung einer Risikoanalyse Link

➢ jährliche Geldwäscheunterweisung (Webinar)

https://www.isv-treffpunkt.de/infothek/nuetzliche-downloads/#Geldw%C3%A4schegesetz
https://register.gotowebinar.com/register/7602067794508567823
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Verpflichtende Erstinformation nach § 15 VersVermV

Die IDD betrifft den Vermittler in vielen Bereichen. Wenig diskutiert war bisher die notwendige 
Erstinformation nach § 15 Versicherungsvermittlerverordnung. Beim ersten Kontakt muss der 
Kunde in Schriftform über den Vermittlerstatus informiert werden. Diese Information muss 
enthalten:

✓ Kontaktdaten
✓ Registrierungsbehörde
✓ Vermittlerstatus
✓ Informationen zur angebotenen Beratung
✓ Informationen zur Vergütung des Vermittlers
✓ Informationen zur Beteiligungen an Versicherern
✓ und die Anschrift der Schlichtungsstelle
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Verpflichtende Erstinformation nach § 15 VersVermV

Die Informationen können natürlich auch auf der Visitenkarte bereit gestellt werden, allerdings 
sprengen die Pflichtangaben oft den dort sinnvoll verfügbaren Platz. Alternativ können Sie 
dem Kunden ein Blatt aushändigen. Ein Muster dazu haben wir für Sie beigelegt. Bitte nehmen 
Sie das Thema Erstinformation ernst. Es können Geldstrafen bis zu 250.000,- € ausgesprochen 
werden. Die Textform ist dabei wichtig. Die Rechtsprechung sagt dazu :

“Die erforderlichen Informationen sind in einer zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen 
geeigneten Weise sowohl vom Versicherungsvermittler abzugeben, als auch dem 

Versicherungsnehmer zuzugehen.”
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Verpflichtende Erstinformation nach § 15 VersVermV

Auch bei der Kontaktaufnahme per Mail müssen die Erstinformationen zugestellt werden. 
Auch dazu führt die Rechtsprechung aus:

„Die bloße Abrufbarkeit der Angaben auf einer gewöhnlichen Website des Versicherungs-
vermittlers reicht hiernach nicht aus, weil die Belehrung auf diese Weise nicht in einer , unver-

änderten textlich verkörperten Gestalt‘ in den Machtbereich des Versicherungsnehmers 
gelangt. Erforderlich ist in diesem Falle vielmehr, dass der Verbraucher die Belehrung per 

Briefpost oder E-Mail erhält oder auf seinem Computer abspeichert oder selbst ausdruckt. In 
Betracht kommen mag auch ein obligatorischer Download, ohne den der Vermittlungsvorgang 

nicht fortgesetzt werden kann”

Muster einer Erstinformation nach § 15 VersVermV

https://www.isv-treffpunkt.de/infothek/wissenswertes/erstinformation-nach-15-versicherungsvermittlerverordnung/
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https://www.beratungsprozesse.de/downloads/
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Rechtliche Rahmenbedingungen am Beispiel der eigenen Agentur
kennen lernen und Möglichkeiten zur Einhaltung erfahren:

➢ Gefährdungsbeurteilung DGUV3 (E-Check)
➢ Gefährdungsbeurteilung Arbeitssicherheit
➢ Gefährdungsbeurteilung nach dem Mutterschutzgesetz
➢ Gefährdungsbeurteilung zur psychischen Belastung
➢ Datenschutz- und Datensicherheit
➢ Geldwäschegesetz
➢ Informations- und Dokumentationspflichten

➢ IHK – Negativerklärung
➢ Weiterbildungsverpflichtung
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Jährliche Negativerklärung nach § 34 f auch bei ruhender Erlaubnis

Achtung ! Auch wenn Sie nur eine “ruhende Erlaubnis” nach § 34 f GewO besitzen, müssen Sie 
beginnend mit dem Jahr 2013 eine sogenannte Negativerklärung abgeben. Die Erklärung muss bis 
zum 31.12. des Folgejahres bei Ihrer Erlaubnisbehörde eingereicht werden. Dabei spielt es keine 
Rolle ob Sie Finanzanlageprodukte unter einem Haftungsdach vermittelt haben.

Lebensversicherungsprodukte, egal welche Anlagestrategie gewählt wurde, fallen übrigens nicht 
unter die Bestimmungen des § 34f. Auch die Vermittlung von Konten und Festgeldern, oder ein 
Parkdepot fällt nicht unter diese Kategorie.

Die Vermittlung nach § 2.10 KWG ist nicht meldepflichtig. Hier ein Mustertext für eine 
Negativerklärung. Vordrucke finden Sie meist auch auf der Internetpräsenz Ihrer Erlaubnisbehörde 
(z.B. IHK)

Link zur Negativerklärung der IHK München

https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steuern/Gewerbeerlaubnisse-der-IHK/Finanzanlagenvermittler-und-Honorar-Finanzanlagenberater/Negativerklaerungen/
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Jährliche Negativerklärung nach § 34 f auch bei ruhender Erlaubnis

Mustertext

§34 f GewO / 24 Finanzanlagevermittlerverordnung (FinVermV)

Ich erkläre hiermit, dass ich im Jahr … keinerlei Tätigkeiten im Sinne des § 34 f Abs 1 S.1 Nr 1,2,oder 3 
GewO ausgeübt habe und keinerlei Vorgänge entstanden sind, bei den ich die mir nach der FinVermV 
auferlegten Pflichten zu erfüllen hatte.

Mir ist bekannt, dass diese Negativerklärung nicht ausreicht, wenn im zu prüfenden Kalenderjahr 
auch nur ein Vorgang nach § 34 f Abs 1 S.1 Nr 1,2,oder 3 GewO angefallen ist.

Mir ist ferner bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben nicht nur eine nachträgliche 
Pflichtprüfung nach 24 FinVermV erforderlich machen, sondern neben einem Strafverfahren auch 
einen Widerruf der Erlaubnis nach § 34 f auslösen.
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Rechtliche Rahmenbedingungen am Beispiel der eigenen Agentur
kennen lernen und Möglichkeiten zur Einhaltung erfahren:

➢ Gefährdungsbeurteilung DGUV3 (E-Check)
➢ Gefährdungsbeurteilung Arbeitssicherheit
➢ Gefährdungsbeurteilung nach dem Mutterschutzgesetz
➢ Gefährdungsbeurteilung zur psychischen Belastung
➢ Datenschutz- und Datensicherheit
➢ Geldwäschegesetz
➢ Informations- und Dokumentationspflichten
➢ IHK – Negativerklärung

➢Weiterbildungsverpflichtung
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https://www.isv-treffpunkt.de/infothek/wissenswertes/weiterbildung-fuer-agenturangestellte/


Online-Seminar   „Rechtssichere Agenturführung“ 

© ISV - Weiterbildung 2022 - Stefan Baumann

ISV-Treffpunkt | Rechtliches und 3 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge

Link zur 
Checkliste

https://www.isv-treffpunkt.de/infothek/rechtliches/
https://www.isv-treffpunkt.de/infothek/rechtliches/
https://www.isv-treffpunkt.de/infothek/rechtliches/
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Es ist nicht genug zu wissen –
man muss auch anwenden.

Es ist nicht genug zu wollen – 
man muss auch tun.

 - J.W. Goethe -
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